
Satzung zur Änderung der Kindergartengebührensatzung 
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2, 13 und 14 
des Kommunalabgabegesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 17.03.2015 hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 10.10.2017 folgende Satzung zur Änderung der 
Kindergartengebührensatzung erlassen:  
 

§ 1 
Gebührenänderung 

Der bisherige § 3 Abs. 3 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 
 

§ 3 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Gebühr 

 
3. Das Ganztagsangebot kann wahlweise für 5 oder 3 Tage in Anspruch genommen werden. 
Die Gebühr für 3 Tage beträgt 80 % der unter 1. q bis x festgesetzten Gebühren  
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Der bisherige § 3 Abs. 3 tritt am 31.12.2017 
außer Kraft. 
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